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 Veröffentlicht am 27.06.2007

Norm

MRG §8

MRG §31

ZPO §560 A

Rechtssatz

Die Frage der Benützung einer allen Mietern zugänglichen Waschküche ist wie die Frage der aus dem Bestandrecht

er9ießenden Rechte auf Benützung des allgemeinen Teiles zu beurteilen und unterliegt damit nicht der separaten

Aufkündigung nach § 31 MRG, sondern dem Verfahren nach §§ 8 ff MRG.
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